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Leitsatz

Aufgrund systemischer Mängel im maltesischen Asylsystem besteht ein Selbsteintrittsrecht

Tatbestand

1 Der Kläger wendet sich mit seiner Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 14.12.2015,
mit welchem der Asylantrag gemäß § 27 a AsylG wegen der Zuständigkeit Maltas als unzuläs-
sig abgelehnt sowie die Abschiebung nach Malta angeordnet wurde. Der Kläger verweist auf die
systemischen Mängel im maltesischen Asylsystem, begehrt das Selbsteintrittsrecht der Bundes-
republik Deutschland für sein Asylverfahren und beantragt,

2 den Bescheid der Beklagten vom 14.12.2015 aufzuheben.

3 Die Beklagte beantragt,

4 die Klage abzuweisen

5 und verweist auf den streitbefangenen Bescheid.

6 Im Eilverfahren (8 B 107/16 MD) wurde mit Beschluss vom 07.01.2016 die aufschiebende Wir-
kung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung angeordnet.

7 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und den
beigezogenen Verwaltungsvorgang der Beklagten verwiesen. Diese Unterlagen waren Gegen-
stand der Entscheidungsfindung.

Entscheidungsgründe

8 Die Klage, über die gemäß § 101 Abs. 2 VwGO ohne mündliche Verhandlung durch den Einzel-
richter (§ 87 Abs. 2, 3 VwGO) entschieden werden konnte, hat Erfolg.

9 1.) Das klägerische Begehren ist im Wege der Anfechtungsklage zulässig (vgl. nur: OVG Rhein-
land-Pfalz, Urteil v. 05.08.2015, 1 A 11020/14; juris).

10 2.) Die Klage ist begründet. Der streitbefangene Bescheid ist rechtswidrig und verletzt den Klä-
ger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Das Bundesamt hat zu Unrecht festgestellt,
dass der Asylantrag in Deutschland unzulässig ist und die daran anknüpfende Anordnung sei-
ner Abschiebung nach Malta angeordnet. Der Kläger hat einen Anspruch auf Durchführung eines
Asylverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund des sogenannten Selbsteintritts-
rechts.

11 Gemäß § 27 a AsylVfG ist ein Asylantrag unzulässig, wen ein anderer Staat aufgrund von
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Dublin-Verordnungen) oder eines völker-
rechtlichen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.
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12 Gleichwohl dieser prinzipiellen Zuständigkeit Maltas hat der Kläger einen Anspruch auf Prüfung
und Entscheidung seines Asylbegehrens in Deutschland. Denn in Malta bestehen sogenannte
systemische Mängel des Asylverfahrens und/oder der Aufnahmebedingungen, wonach dem Klä-
ger im Falle seiner Abschiebung in Malta eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung i.
S. v. Art. 3 EMRK droht.

13 Das Gericht hat bereits in dem vorläufigen Rechtsschutzantrag 8 B 107/16 in dem Beschluss
vom 07.01.2016 ausgeführt, dass die Zuständigkeit Maltas wegen des Bestehens systemischer
Mängel entfallen ist. Das Gericht führt in dem Beschluss aus:

14 „a.) Dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, zu dem insbesondere die Dublin-Ver-
ordnungen gehören, liegt die Vermutung zugrunde, dass jeder Asylbewerber in jedem
Mitgliedsstaat gemäß den Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union (ABl. C 83/389 vom 30. März 2010), des Abkommens über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. II 1953, S. 559) sowie der Europäischen Konventi-
on der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (BGBl. II 1952, S.
685, ber. S. 953, in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2010 (BGBl. II S.
1198)) behandelt wird. Es gilt daher die Vermutung, dass Asylbewerbern in jedem Mit-
gliedsstaat eine Behandlung entsprechend den Erfordernissen der Charta, der Genfer
Flüchtlingskonvention - GFK - und der Europäischen Menschenrechtskonvention - EM-
RK - zukommt. Die diesem „Prinzip des gegenseitigen Vertrauens“ (EuGH, Urt. v. 21. 12.
2011 - C-411/10 u. C-493/10 -; ders.: Urt. v. 14. November 2013 - C-4/11 -, beide juris)
bzw. dem „Konzept der normativen Vergewisserung“ (BVerfG, Urt. v. 14.05. 1996 - 2
BvR 1938/93 u. 2315/93 -, BVerfGE 94, S. 49, juris) zugrunde liegende Vermutung ist je-
doch dann als widerlegt zu betrachten, wenn den Mitgliedstaaten „nicht unbekannt sein
kann“, also ernsthaft zu befürchten ist, dass dem Asylverfahren einschließlich seiner
Aufnahmebedingungen in einem zuständigen Mitgliedstaat derart grundlegende, syste-
mische Mängel anhaften, dass für dorthin überstellte Asylbewerber die Gefahr besteht,
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Char-
ta ausgesetzt zu werden (EuGH, Urt. v. 21.12.2011, a.a.O.; ders.: Urt. v. 14.11. 2013,
a.a.O.). In einem solchen Fall ist die Prüfung anhand der Zuständigkeitskriterien der
Dublin-Verordnungen fortzuführen, um festzustellen, ob anhand der weiteren Kriterien
ein anderer Mitgliedstaat als für die Prüfung des Asylantrages zuständig bestimmt wer-
den kann; ist zu befürchten, dass durch ein unangemessen langes Verfahren eine Situa-
tion, in der Grundrechte des Asylbewerbers verletzt werden, verschlimmert wird, muss
der angegangene Mitglied-staat den Asylantrag selbst prüfen (EuGH, Urt. v. 21.12.2011,
a.a.O.; ders.: Urteil vom 14.11. 2013, a.a.O.).

15 Als systemische Mängel sind solche Störungen anzusehen, die entweder im System
eines nationalen Asylverfahrens angelegt sind und deswegen Asylbewerber oder be-
stimmte Gruppen von ihnen nicht vereinzelt oder zufällig, sondern in einer Vielzahl von
Fällen objektiv vorhersehbar treffen oder die dieses System aufgrund einer empirisch
feststellbaren Umsetzung in der Praxis in Teilen funktionslos werden lassen (vgl. Bank/
Hruschka, Die EuGH-Entscheidung zu Überstellungen nach Griechenland und ihre Folgen
für Dublin-Verfahren (nicht nur) in Deutschland, ZAR 2012, S. 182; OVG Rheinland-Platz,
Urt. v. 21.02.2014, 10 A 10656/13, juris), wobei nicht jede Verletzung eines Grundrechts
und jeder geringe Verstoß gegen gemeinsame Vorschriften geeignet ist, das Dublin-
System in Frage zu stellen (vgl. VG Oldenburg, B. v. 21.01.2014, 3 B 6802/13, juris).
Beurteilungsgrundlage bilden die Berichte von internationalen Nichtregierungsorgani-
sationen, Berichter der Kommission zur Bewertung des Dublin-Systems und Berichte
des UNHCR zur Lage von Flüchtlingen und Migranten vor Ort (EuGH, Urt. v. 21.12.2011,
a. a. O., Rn.90 ff.). Dabei ist eine Gesamtbetrachtung der Verhältnisse geboten, wobei
bei der unterschiedlichen Behandlung von bestimmten Personengruppen vorrangig auf
die Verhältnisse für diejenige Gruppe abzustellen ist, der der Asylbewerber angehört;
gleichwohl sind auch die Umstände, die andere Gruppenangehörige betreffen, mittelbar
für die Beurteilung systemischer Mängel geeignet (vgl. OVG Münster, Urt. v. 07.03.2014,
1 A 21/12, juris).

16 Die Auslegung der Tatbestandsmerkmale des Art. 4 GR-Charta ist gem. Art. 52 Abs. 3 S.
1 GR-Charta einschließlich der Erläuterungen hierzu (ABL. C 303/17 vom 14. Dezember
207) i. V.m. Art. 6 Abs. 1 S. 3 EUV vom 7. Februar 1992 (ABl. C 191, S. 1), zuletzt geän-
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dert durch Art. 1 des Vertrages von Lissabon vom 13. Dezember 2007 (ABl. C 306, S. 1,
ber. ABl. 2008 C 111 S. 56 u. ABl. 2009 C 290 S. 1) an Art. 3 EMRK auszurichten. Nach
der Rechtsprechung des EGMR (Urt. v. 21.01.2011 - 30696/09 - (M.S.S.), EuGRZ 2011,
243) ist eine Behandlung dann erniedrigend, wenn sie eine Person demütigt oder her-
abwürdigt und fehlenden Respekt für ihre Menschenwürde zeigt oder diese herabmin-
dert oder wenn sie Gefühle der Furcht, Angst oder Unterlegenheit hervorruft, die geeig-
net sind, den moralischen oder psychischen Widerstand der Person zu brechen. Die Be-
handlung/Misshandlung muss dabei, um in den Schutzbereich des Art. 3 EMRK zu fal-
len, einen Mindestgrad an Schwere erreichen. Dessen Beurteilung ist allerdings relativ,
hängt also von den Umständen des Falles ab, insbesondere von der Dauer der Behand-
lung und ihren physischen und psychischen Auswirkungen sowie mitunter auch vom Ge-
schlecht, Alter und Gesundheitszustand des Opfers.

17 Werden Dublin-Rückkehrer - ebenso wie Asylbewerber - regelmäßig in Haft genommen,
so sind die dem zugrunde liegenden Umständen in den Blick zu nehmen. In seinem Ur-
teil vom 21. Januar 2011 (- 30696/10) hat der EGMR eine Überstellung nach Griechen-
land als nicht mit Artikel 3 EMRK vereinbar angesehen, da die systematische Inhaftie-
rung von Asylbewerbern, gerade auch solcher in Haftzentren ohne Angabe von Grün-
den, eine weit verbreitete Praxis der griechischen Behörden darstellte. Unter Berück-
sichtigung der zudem vorhandenen übereinstimmenden Zeugenaussagen zu den völlig
unzureichenden Haftbedingungen sah der Gerichtshof bereits die vergleichsweise kur-
ze Haftdauer im entschiedenen Fall von einmal vier Tagen und einmal einer Woche als
nicht unbedeutend an. Die Gefühle der Willkür und die oft damit verbundenen Gefühle
der Unterlegenheit und Angst sowie die tiefgreifenden Wirkungen auf die Würde einer
Person, die solche Inhaftierungsumstände zweifellos hätten, bewertete er zusammenge-
nommen als eine gegen Artikel 3 EMRK verstoßende erniedrigende Behandlung deshalb,
weil Artikel 3 EMRK die Staaten verpflichte, sich zu vergewissern, dass die Haftbedin-
gungen mit der Achtung der Menschenwürde vereinbar seien und dass Art und Metho-
de des Vollzugs der Maßnahme den Gefangenen nicht Leid und Härten unterwerfe, die
das mit einer Haft unvermeidbar verbundene Maß an Leiden übersteige. Sind die Mit-
gliedstaaten noch dazu aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben zur Einhaltung bestimmter
Mindeststandards der Aufnahmebedingungen verpflichtet, sind die konkreten Anforde-
rungen an die Schwere der Schlechtbehandlung im Sinne der EMRK niedriger anzuset-
zen bzw. kommt umgekehrt einem Verstoß gegen diese unionsrechtlichen Verpflichtun-
gen oder ihrer Umsetzung im nationalen Recht für die Annahme einer relevanten Grund-
rechtsverletzung nach Artikel 3 EMRK bzw. Art. 4 GrCH ein besonderes Gewicht zu (zi-
tiert nach VG Düsseldorf, B. v. 16.06.2014, 13 L 141/14, juris).

18 Prognosemaßstab für das Vorliegen derart relevanter Mängel ist eine beachtliche Wahr-
scheinlichkeit. Die Annahme systemischer Mängel setzt somit voraus, dass das Asylver-
fahren oder die Aufnahmebedingungen im zuständigen Mitgliedsstaat aufgrund größe-
rer Funktionsstörungen regelhaft so defizitär sind, dass anzunehmen ist, dass dort auch
dem Asylsuchenden im konkret zu entscheidenden Einzelfall mit beachtlicher Wahr-
scheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht (BVerwG, B.
v. 19.03.2014, 10 B 6.14, juris). Bei einer zusammenfassenden, qualifizierten - nicht
rein quantitativen - Würdigung aller Umstände, die für das Vorliegen solcher Mängel
sprechen, muss ihnen ein größeres Gewicht als den dagegen sprechenden Tatsachen
zukommen, d.h. es müssen hinreichend gesicherte Erkenntnisse dazu vorliegen, dass
es immer wieder zu den genannten Grundrechtsverletzungen kommt (vgl. OVG Müns-
ter, Urt. v. 07.03.2014, a.a.O.; OVG Sachsen Anhalt, B. v. 14.03.2013. 4 L 44/13, juris;
BVerwG, Urt. v. 20.02.2013, 10 C 23/12, alle juris; OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O.).

19 b.) In Ansehung dessen folgt für das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, dass be-
züglich Maltas zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 2 AsylG [ana-
log]) ernst zu nehmende Anhaltspunkte für das Bestehen systemischer Mängel insbe-
sondere wegen der in Malta bestehenden Inhaftierungspraxis von Dublin-Rückkehrern
vorliegen. Das VG Hannover führt dazu jüngst aus (Urteil v. 05.11.2015, 10 A 5157/15;
juris):
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20 "Nach diesem Maßstab liegen im Asylsystem Maltas systemische Mängel vor, weil
es an rechtlichen Regelungen fehlt, die die Einhaltung der europarechtlichen Min-
destanforderungen an die Bearbeitung von Asylanträgen sicherstellen.

21 Nach dem periodischen Bericht der Europäischen
AsylinformationsdatenbankAIDAvomFebruar2015http://www.asylumineurope.org/
sites/default/files/report-download/aida_-_malta_thirdupdate_final.pdf, abgerufen am
26.10.2015) gibt es in Malta keine gesetzlichen Regelungen, die den Rechtsrahmen
der Dublin-Verordnungen umsetzen, sondern nur behördliche Verfahrensvorschrif-
ten (AIDA report – a. a. O. – S. 21).

22 Dabei stellt sich insbesondere die Situation der Dublin-Rückkehrer als problematisch
dar. Wenn ein Antragsteller Malta durch Flucht aus behördlichem Gewahrsam oder
irreguläre Ausreise verlässt, wird sein Asylantrag nach Art. 13 der örtlichen Verfah-
rensvorschriften, die insofern Art. 28 der Richtlinie 2013/32/EU – Asylverfahrens-
richtlinie 2013 – aufgreifen, als stillschweigend zurückgenommen betrachtet. Bei
einer Rücküberstellung nach Malta als dem nach der Dublin III-Verordnung zustän-
digen Mitgliedsstaat ist das Verfahren daher in fast allen Fällen bereits eingestellt
und der Antragsteller ausreisepflichtig. Er hat zwar die Möglichkeit, eine Wiederauf-
nahme des Verfahrens zu beantragen, diese erfolgt jedoch im Wege eines Zweitan-
trags unter der Voraussetzung, dass er Wiederaufnahmegründe darlegt. Während
des Verfahrens können Antragsteller in ihre Heimatstaaten abgeschoben werden
(vgl. AIDA report– a. a. O. – S. 22). Diese Praxis stand zum Berichtszeitpunkt in Wi-
derspruch zu Art. 20 Abs. 2 der Richtlinie 2005/85/EU (Asylverfahrensrichtlinie 2005
–; nunmehr Art. 28 Abs. 2 Asylverfahrensrichtlinie 2013 –) und zu Art. 18 Abs. 2 UA
2 der Dublin III-VO. Danach haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass ein An-
tragsteller, der sich nach Einstellung der Antragsprüfung wegen stillschweigender
Rücknahme wieder bei der zuständigen Behörde meldet, berechtigt ist, um Wieder-
eröffnung des Verfahrens zu ersuchen oder einen neuen Antrag zu stellen, der nicht
als Folgeantrag geprüft wird. Durch den Verstoß gegen diese Vorschriften laufen An-
tragsteller Gefahr, selbst tatsächlich vorliegende Gründe für einen Anspruch auf in-
ternationalen Schutz nicht wirksam vortragen zu können.

23 Während der Bearbeitungsdauer über das Wiederaufnahmeersuchen, die vollstän-
dig im Ermessen der Behörde steht, sind die Antragsteller der Gefahr einer vorzei-
tigen Abschiebung ausgesetzt und befinden sich häufig in Haft oder Arrest, die den
Zugang zu rechtlicher Hilfe zusätzlich erschwert. Die Möglichkeit, Antragsteller noch
vor oder während der Prüfung des Folgeantrags abzuschieben, verstößt zudem ge-
gen das Gebot des Non-Refoulement, das ebenfalls in Art. 20 Abs. 2 UA 3 der Asyl-
verfahrensrichtlinie 2005 bzw. Art. 28 Abs. 2 UA 3 der Asylverfahrensrichtlinie 2013
und Art. 18 Abs. 2 UA 3 Dublin III-VO seinen Niederschlag gefunden hat.

24 Übereinstimmend mit dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (vgl. Beschluss vom
9.4.2015 – 8 L 1100/15.A –, juris) geht das Gericht außerdem davon aus, dass die
Haftpraxis Maltas Asylbewerbern gegenüber nicht im Einklang mit internationalem
und europäischem Recht steht. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte hierzu aus-
geführt (vgl. Beschluss vom 2.2.2015 – 13 L 2852/14.A –):

25 „Ausweislich verschiedener dem Gericht vorliegender Auskünfte werden
in Malta Flüchtlinge, die in aller Regel ohne die erforderlichen Papiere ir-
regulär und damit illegal einreisen, systematisch und routinemäßig inhaf-
tiert. Rechtsgrundlage hierfür sei das Migrationsgesetz Maltas (Immigrati-
on Act, Chapter 217 of the Laws of Malta, im Folgenden: "Immigration Act"),
welches nicht zwischen Migranten und Flüchtlingen, die um internationalen
Schutz nachsuchen, bzw. Asylbewerbern unterscheide. Danach gelten al-
le irregulär Eingereisten ("prohibited immigrant" i.S.v. Artikel 5 Immigrati-
on Act) als Personen ohne Einreise- bzw. Aufenthaltsbefugnis. Ihnen gegen-
über ergehe auf der weiteren Grundlage der Verwaltungsvorschrift "Policy
Documents 2005" eine Zugangsverweigerungs- oder Ausweisungsverfügung
mit Haftanordnung von unbestimmter Dauer (vgl. Artikel 14 Absatz 2 Immi-
gration Act). Anders sehe es nur - bei einem kleinen Prozentsatz - der Aus-
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länder aus, die Asyl beantragen, bevor sie von der Ausländerbehörde we-
gen illegaler Einreise bzw. illegalem Aufenthalt festgenommen werden. Inso-
weit werde von einer Inhaftierung bis zum Vorliegen der Entscheidung über
ihren Asylantrag abgesehen. Die Praxis routinemäßiger Inhaftierung treffe
(zunächst) auch die Gruppe von Schutzsuchenden mit besonderem Bedürf-
nissen ("Verletzliche") wie unbegleitete Minderjährige, Schwangere, Famili-
en mit (minderjährigen) Kindern, Menschen mit Behinderungen etc., so lan-
ge, bis das Verfahren zur Anerkennung ihrer Verletzlichkeit abgeschlossen
sei, was je nach Erkennbarkeit dieses Umstandes kürzer oder länger dauern
könne. Dabei würden diejenigen Betroffenen, deren besonderer Status nicht
ohne weiteres erkennbar sei, wie unter Umständen psychisch Kranke oder
ältere Minderjährige zunächst zusammen mit Flüchtlingen ohne besonde-
re Bedürfnisse untergebracht. Das Migrationsgesetz enthalte keine Bestim-
mung zur maximalen Haftdauer. Sei über einen Asylantrag innerhalb eines
Jahres noch nicht entschieden, erfolge die Freilassung des Antragstellers
aufgrund einer Verwaltungsbestimmung, die dem Betroffenen den Zugang
zum Arbeitsmarkt nach zwölf Monaten zuerkenne. Abschiebehaft sei eben-
falls auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften auf maximal 18 Mona-
te begrenzt.(vgl. AIDA, Asylum Information Database, "National Country Re-
port Malta" vom Mai 2014, S. 49 f.; Gemeinsame Publikation UNHCRs und
des Europäischen Parlaments "know the facts" vom 9. April 2014, S. 8; Glo-
bal Detention Project "Immigration Detention in Malta" vom Januar 2014, S.
4 ff.; UNHCR "UNHCR`s Position on the Detention of Asylum-seekers in Mal-
ta" vom 18. September 2013; Jesuits Refugee Service Europe (JRS) "Protec-
tion Interrupted, National Report Malta" vom Juni 2013 S. 5 ff.)"

26 Diese Feststellungen hat der jüngste AIDA-Bericht von Februar 2015 im Wesentlichen
bestätigt. Zwar begründet die Inhaftierung einer Person als solche keine Verletzung von
Art. 3 EMRK. Indes verpflichtet Art. 3 EMRK die Mitgliedstaaten, sich zu vergewissern,
dass die Bedingungen der Haft mit der Achtung der Menschenwürde vereinbar sind und
dass Art und Methode des Vollzugs der Maßnahme den Gefangenen nicht Leid oder Här-
ten unterwirft, die das mit einer Haft unvermeidbar verbundene Maß an Leiden über-
steigt, und dass seine Gesundheit und sein Wohlbefinden unter Berücksichtigung der
praktischen Bedürfnisse der Haft angemessen sichergestellt sind (vgl. EGMR, Urteile
vom 21.1.2011 – 30696/09 –, juris, Rn 221, und 15.7.2002 – 47095/99 –, Rn. 95)."

27 Ähnlich äußerte sich bereits die vormals zuständige 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Mag-
deburg in den Urteilen vom 25.11.2014 (5 A 118/13, 5 A 191/12 und 5 A 201/12; alle n.v.) und
vom 19.10.2015 (5 A 180/15; n.v.). Dem schließt sich das hiesige Gericht auch im Hauptsache-
verfahren an und darf zur weiteren Begründung auf die Entscheidungen verweisen (§ 117 Abs. 5
VwGO analog).

28 3.) Aufgrund des Selbsteintrittsrechts entfällt auch die Rechtsgrundlage für die Abschiebungsan-
ordnung.

29 4.) Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 1 VwGO, 83 b AsylVfG. Die Entscheidung
zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 ZPO.
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